
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/1/21 8Ob98/75
(8Ob99/75, 8Ob110/75)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1976

Norm

AußStrG §9 F

EntmO §49 Abs2

Rechtssatz

Der Entmündigte kann weder den Rekurs seines Vertreters gegen die Entscheidung des Widerspruchsgerichts noch

jenen seines Beistands zurückziehen (Poschinger).

Entscheidungstexte

8 Ob 98/75
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